
Sonderrechte
d.h. unter bestimmten Vorraussetzungen dürfen die Führer dieser Fahrzeuge von den Regeln der 
STVO (Straßenverkehrsordnung) abweichen. Aber immer nur unter gebührender Berücksichtigung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

                           Wir unterscheiden                         

Blaues  Blinklicht Gelbes  Blinklicht
mit 

Einsatzhorn
ohne 

Einsatzhorn
* warnt vor Gefahren

z.B. 
Baustellen; Fahrzeuge die breiter sind als erlaubt 
(Schwertransport); Schneepflug;  Kehrmaschine; 
Abschleppwagen etc.

Hier gilt besondere Vorsicht wenn nötig rechtzeitig anhalten

sofort 
Freie Bahn schaffen

*zur Warnung an einer 
Unfallstelle

* zur Begleitung eines 
geschlossenen Verbandes 

( Fahrzeugkolonne)

z.B. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen
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